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Hfttlatt 3ur $fyw\$txtf$m JWiütÄr-Mtuttß-
Wyvil 1863.

SEBir werben unter biefem Sitet allmottattid) ein fol*eS Beiblatt ausgeben; baSfetbe fott itt ber ©tärfe
»on 1 Biertet* bis 1 Halber=Bogen erf*einen uub bie ©rlaffe, (Sirculare, Berorbnungen le. bei eibgen.

3RilitärbepartementS enthalten, ohne jebo* Slnfpru* auf Bollftänbigfeit ober offiziellen ©barafter zu ma*en.
©S fott nur ben Offizieren ©elegenbeit geben, f*nett mogli*ft Kenntniß »on bett Berfüguugett ber oberften

SRititärbehorbe zu erlangen.

I.

Reglement über bie »om SBunbe an freiwillige
©djieftoeteine $u nerabfolgenben Unterp|ungen+

(Born 8. Slpril 1863.)

©er f*weizerif*e BunbeSratt), in SluSführung beS

Slrt. 11 beS BunbeSgefeijeS, betreffenb einige Slbän*

berungen unb ©rgänzungen ber eibgen. SRilitäror*
ganifation »om 15. Heumouat 1862, betreffenb bie

»om Bunbe att freiwillige @*ießöereine zu »erab*

folgenben Unterftü^ungett,
bef*ließt:

Slrt. 1. Um zum Bezüge eiuer eibg. Unterftü^ung
berechtigt zu fein, hat ein ©*ießüerein folgenbe Be*
binguttgett zu erfüllen:

1) ©r muß jebem in ber SRiliz eittgetheiltcn uttb
Zubern in bürgerti*en ©hrett unb Re*ten ftehenben

©*weizerbürger ben ©intritt in ben Bereut geftattett.
2) ©er Berein muß wetiigftettS 15 SRitglieber

ftarf fein.
3) ©ie @*ießübungeit fotten auSf*ließti* mit ge*

Zogenen Orbounanzwaffeu unb mit Orbonnanzmuui*
tion ftattfinben-

4) ©S fott wenigftettS auf folgenbe ©iftanzett ge*

f*offen werben:
auf 400, 600 unb 800 ©*ritt für ben ©tu^er

unb baS neue 3nfanteriegeweljr (3ägergeweljr);
auf 200, 300 unb 400 ©*ritt für baS umgeän*

berte 3nfanteriegewebr.
5) 3ebeS üRitglieb hat jäbrli* wenigftenS an bxei

Uebungen Sljeit zu nehmen unb im ©anzen minbe*

ftettS 50 ©cbüffe zu tbun, attgemeffeit »ertbeilt auf
»erf*lebeue ©iftanzen.

6) ©S fott nur auf @*eiben nach eibgen. Bor*
f*rift (reglementarif*e ©roße unb eingezei*nete
SRanneSfigur) gef*offen werben.

7) @r hat feine ©tatuten ber fantonaten SRititär*
beh'orbe zur ©enehmiguttg »orzulegeu.

Slrt. 2. ©ie fantonalen ^Rilitärbehorben haben

fpäteftenS bis beit 1. Sluguft biefeS 3al)reS bem eibg.

SRititärbepartement eilt Berzei*niß ber im Kanton
beftehenben ©*ieß»ereine, bereu ©tatuten fte genefy*

migt haben, mit Slngabe ber SRitglieberzaht unb Bei*
fügung je eineS ©remplareS ber genehmigten ©ta*
tuten, einzufettbett, uttb bei gtei*em Slttlaffe au* bie

in ben Kantonen beftetjenbett Berorbttuugett, Regte*
mettte ober 3ttftruftiottett betreffenb bit @*ü£en»er=
eine uub bereit Unterftüfcung mitzutt)eilen.

Slrt. 3. Um ben Unterftü^ttngSaitfpru* beS 3ah=
reS geltenb zu ma*en, hat jeber ©*ieß»erein ber

SRititärbehorbe beS KantonS bis fpäteftenS ben 15.
Roüember einen SluSWeiS nad) aufgestelltem gormtt*
lar einzufenben, auS wel*em erft*tti* ift:

a. Slnzahl uttb Ramen ber einzelnen BereinSmit*
glieber mit Slngabe, ob uttb bei wet*er Sßaffe fte in
ber SRiliz eingetheilt feien;

b. Slrt ber gebrau*ten ©*ießwaffe (ob ©tu^er,
3ägergewebr 2c.) unb Slnzahl ber »on jebem einzet*

neu TOgliebe auf bie »erfchiebenen ©iftanzett ge*
thanen @*üffe;

c. Slngabe ber Srefferzat)l, fo wit bai Berhätt*
niß ber Sreffer zu bett- ©*üffett, in Prozenten auS*

gebrüdt;
d. bie Ri*tigfeit biefeS SluSweifeS muß »om $räft*

btnten nebft zwei -IRitgliebertt beS BorftanbeS ober
beS Bereutes bef*eittigt feitt.

Slrt. 4. ©iefe Berzei*niffe werben »ott ben Ran-
tonatmilitärbehorben geprüft uub nad) Ri*tigbefttt*
bett mit ihrem Bifttm »erfeben bem eibgen. SRititär*
bepartemente bis fpäteftenS 1. ©ezember eingefanbt,
wet*eS baraufhin bie SluSbezahluug ber ©ummen

ait bie Katttonatmilitärbehörbeit zu Hauben ber be*

re*tigten Bereine »erfügt.
Slrt. 5. ©ie Uttterftü&ung, wel*e bie ©tbgenof*

fenf*aft leiftet, beftebt in ber Bergütung »on SRu*

nition für 25 ©*üffe für jebeS SRitglieb eineS Ber*
einS, bei wet*em bie in Slrt. 1, 2, 3 unb 4 aufge*
ftettten Bebingungen erfüllt werben, unb infofem
ber betreffenbe Kanton bie Bergütung für ebenfo

»iele ©*üffe, ober eine biefer glei* fommenbe Utt*
terftü^uttg leiftet.

©ie Bergütung gef*iet)t im Bertjältttiffe »ott 4,5
Centimen für bett ©tu|er* uub 3ägergewehr=, uttb

»ott 6 ©entimen für ben $relaz=Bumanb=@ewebr=
©*uß.

Slrt. 6. ©egenwärtigeS Reglement tritt »orläufig
für baS taufenbe 3at)r itt Kraft.

©aSfelbe ift in bie amtti*e ©ammtung ber ©ib*
gettoffettf*aft aufzuttehmett uttb ben Kantonen in ei*

ner angenteffenen Slnzahl »on ©remplarett mitzu*
tbeüen.

Bern, bett 8. Slpril 1863.

3m Ramett beS febweiz. BunbeSratljeS.
©er BunbeSpräftbent:

©? gotnerob*
©er Kanzler ber ©ibgenoffenfebaft:

Beiblatt zur schweizerischen Militär-Zeitung.
April 186S.

Wir werdcn unter diesem Titel allmonatlich ein solches Beiblatt ausgeben; dasselbe soll in der Stärke
von 1 Viertel- bis 1 Halber-Bogen erscheinen und die Erlasse, Circulare, Verordnungen :c. des eidgen.

Militärdepartements enthalten, ohne jedoch Anspruch auf Vollständigkeit oder offiziellen Charakter zu machen.

Es soll nur den Offizieren Gelegenheit geben, schnell möglichst Kenntniß von den Verfügungen der obersten

Militärbehörde zu erlangen.

I.

Reglement über die vom Bunde an freiwillige
Schießvereine zu verabfolgenden Unterstützungen.

(Vom 8. April 1863.)

Der fchweizerifche Bundesrath, in Ausführung des

Art. 11 des Bundesgesetzes, betreffend einige
Abänderungen und Ergänzungen der eidgen. Militärorganisation

vom 15. Heumonat 1862, betreffend die

vom Bunde an freiwillige Schießvereine zu
verabfolgenden Unterstützungen,

beschließt:

Art. 1. Um zum Bezüge einer eidg. Unterstützung
berechtigt zu sein, hat ein Schießverein folgende
Bedingungen zu erfüllen:

1) Er muß jedem in der Miliz eingetheilten und
zudem in bürgerlichen Ehren und Rechten stehenden

Schweizerbürger den Eintritt in den Verein gestatten.

2) Der Verein muß wenigstens 15 Mitglieder
stark sein.

3) Die Schießübungen sollen ausschließlich mit
gezogenen Ordonnanzwaffen und mit Ordonnanzmunition

stattfinden.
4) Es soll wenigstens auf folgende Distanzen

gefchossen werden:
auf 400, 600 und 800 Schritt für den Stutzer

und das neue Jnfanteriegewehr (Jägergewehr) ;

auf 200, 300 und 400 Schritt für das umgeänderte

Jnfanteriegewehr.
5) Jedes Mitglied hat jährlich wenigstens an drci

Uebuugen Theil zu nehmen und im Ganzen mindestens

50 Schüsse zu thun, angemessen vertheilt auf
verschiedene Distanzen.

6) Es soll nur auf Scheiben nach eidgen.
Vorfchrift (reglementarische Größe und eingezeichnete

Mannessigur) geschossen werden.

7) Er hat seine Statuten der kantonalen Militärbehörde

zur Genehmigung vorzulegen.
Art. 2. Die kantonalen Militärbehörden haben

spätestens bis den 1. August dieses Jahres dem eidg.

Militärdepartement ein Verzeichnis) der im Kanton
bestehenden Schießvereine, dcren Statuten fie genehmigt

haben, mit Angabe der Mitgliederzahl und
Beifügung je eines Exemplares der genehmigten
Statuten, einzusenden, und bei gleichem Anlasse auch die

in den Kantonen bestehenden Verordnungen, Réglemente

oder Instruktionen betreffend die Schützenvereine

und deren Unterstützung mitzutheilen.

Art. 3. Um den Unterstützungsanspruch des Jahres

geltend zu machen, hat jeder Schießverein der

Militärbehörde des Kantons bis spätestens den 15.
November einen Ausweis nach aufgestelltem Formular

einzusenden, aus welchem ersichtlich ist:
a. Anzahl und Namen der einzelnen Vereinsmitglieder

mit Angabe, ob und bei welcher Waffe sie in
der Miliz eingetheilt seien;

b. Art der gebrauchten Schußwaffe (ob Stutzer,
Jägergewehr:c.) und Anzahl der von jedem einzelnen

Mitgliede auf die verschiedenen Distanzen
gethanen Schüsse;

«. Angabc der Trefferzahl, so wie das Verhältniß

der Treffer zu den Schüssen, in Prozenten
ausgedrückt;

cl. die Richtigkeit dieses Ausweises muß vom Präsidenten

nebst zwei Mitgliedern des Vorstandes oder
des Vereines bescheinigt sein.

Art. 4. Diese Verzeichnisse werden von den

Kantonalmilitärbehörden geprüft und nach Richtigbefinden

mit ihrem Visum versehen dem eidgen.
Militärdepartemente bis spätestens 1. Dezember eingesandt,
welches daraufhin die Ausbezahlung der Summen
an die Kantonalmilitärbehörden zu Handen der

berechtigten Vereine verfügt.
Art. 5. Die Unterstützung, welche die Eidgenos-

senschaft leistet, besteht in der Vergütung von
Munition für 25 Schüsse für jedes Mitglied eines Vereins,

bei welchem die in Art. 1, 2, 3 und 4
aufgestellten Bedingungen erfüllt werden, und infofern
der betreffende Kanton die Vergütung für ebenso

viele Schüsse, oder eine dieser gleich kommende

Unterstützung leistet.
Die Vergütung geschieht im Verhältnisse von 4,5

Centimen für den Stutzer- und Jägergewehr-, und

von 6 Centimen für den Prelaz-Burnand-Gewehr-
Schuß.

Art. 6. Gegenwärtiges Reglement tritt vorläufig
für das laufende Jahr in Kraft.

Dasselbe ist in die amtliche Sammlung der

Eidgenossenschaft aufzunehmen und den Kantonen in
einer angemessenen Anzahl von Exemplaren
mitzutheilen.

Bern, den 8. April 1863.

Im Namen des schweiz. Bundesrathes.
Der Bundespräsident:

C. Fornerod.
Der Kanzler der Eidgenossenschaft:

Schieß.
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If.

$teiöf$teiben an bie SJtflitärbebötben ber Kantone.

(Born 31. SRärz.)

Sit.! ©S fällt bem untcrzei*neten ©epartemcntc je

länger je mehr auf, wie ungteid)mäßig bie Refru*

tirung ber »erf*iebenen SBaffengattungen itt beit

Kantonen ftattfinbet, b. f). ljo*ft uugleid)mäßig itt
Beziehung auf bie jährli*c Rcfrutenzat)l unb bie

nämli*e ©rf*eittung ift bereits zum ©egenftanbe

»on Bcmerfungen unb Slufträgcn itt bett eibgen.

Rätt)en geworben.
Um bie nötigen SRaterialten zur Slufflärung beS

©a*»erbatteS zu fammeln, erfu*t ©ie baS unter*
Zei*nete ©epartement gefättigft um bie Beantwor*

tung folgenber gragen:
1. äöel*c ßabl you Refruten ber »erfd)iebcuen

Waffen bat 3hr Kanton feit bem 3ahre 1852 jät)r=

li* itt bie eibgen. Refrutenf*uten gefanbt ober felbft
inftruirt, uub wel*e 3al)l biefer Refruten hat er
bett KorpS wirfli* zugeteilt?

2. 2Bet*eS ift bie 3aht ber jäbrli* Uebergetre*
tenen in bie Refer»e unb in bie Sanbwetjr?

©ie Beantwortung biefer gragen gef*iet)t bur*
SluSfüttung beS bcigef*loffenen gormutarS.

3. Stuf wel*en 3ahreSzeitpunft wirb bie ©eneral*
mutation in bett ©tammfotttrolleti »orgeitommeu ober

abgef*loffett, b. t).

a. äßann werben bie im Saufe beS 3atjreS in*
ftruirten Refruten in beu ©tammfoittrolleti ben

einzelnen taftif*en ©inheiten zugef*riebeu?
b. SBattn werben bie übergetretenen SluSzüger in

ben StuSzügerfontrotten ab* uub ber Referüe

Zugef*riebeu
c. SBann wirb bie ani bex Referöe tretenbe

SRattttf*aft »ott biefer ab- unb ber Sanbwebr
Zugef*riebeu?

d. d&ann finbet bie Slbf*reibuug auS ben ©tatS
ber Sanbwebr ftatt?

4. ginbett biefe jährli*en 3u= uttb 3lbf*reibuu=
gen ober ©itttheituttgett uttb StuSf*eibungen für alte

hier genannten SRilitärf laffen (Refruten, SluSjug,
Referüe unb Sanbwebr) je auf ben nämli*en 3eit=
punft ftatt

5. ©ittb auf bett SRannf*aftSetatS, wet*e bie

Kantone alljährti* bis fpäteftenS ©nbe 3enner ein*

Zufenben haben, bie 3u= unb Stbf*reibuugen für baS

abgelaufene 3af>r bereits enthalten, in ben einge*
fenbeten 3Ratmf*aftSetatS für 1. 3änner 1863 p B.
bit Refruten »ott 1862 bereits inbegriffen u. f. w.?

©ie Slutworten auf obige gragen, bit auf ber

Rüdfeite beS gormutarS wieberholt ftttb, wottett ©ie
bort gefättigft beife^en.

SRit Ho*a*tung!
©er Borfteher

beS eibgen. äßtlitärbepartements:

©tämpfli.

III.

Äteiäfdjreiben an bie2Jtilitätl>e&örben ber Äantone»

(Born 1. Slpril.)

Sit.! ©S erzeigt ft*, baß bei ben SRilitärwieber*

holungSfurfcu bie betreffenbeu taftif*en ©inheiten
hie unb ba überzählig, häufiger aber no* in man*
gelbaftem Beftattbe, jebenfallS in ben »erf*iebeneu
Kantone« ho*ft ttngtei*mäßig ftarf einrüden.

Um beSfatlS eitte genauere Kontrolle üben zu fott*
ttett uub ben eibgen. 3ttfpeftorm bie beSfallftgc Str*
beit zu ermogli*en, erfu*en wir ©ie:

a. ©ie Kommanbanten ber taftifchen ©inheiten »on

©pezialwaffen, wel*e zu eibg. SBieberholungS*
furfen beorbert werben, mit ber ©tammfontrotte ber

betreffenbeu taftif*en ©inheiten zu »erfeben unb ju=
glcid) mit einem RamenS»erzei*niffe berjenigen SRantt*

f*aft, wel*e auf bei? ©tammfontrotte fteht, aber ni*t
in bett SBieberholungSfurS einrüdt, mit Slngabe, ob

fte ba»on bifpenftrt worben uttb auS wel*ett ©rünbeu.
b. ©ie Kommanbanten »on taftif*ett ©inheiten

ber 3ttfanterie, wel*e in fantonalc ober eibge*

nofftfd)e SieberholungSfurfe rüden, mit ber ©tamm*
fontrolle unb einem nämli*en Berzei*niffc ber gelj=

tenbeu, wie oben zu »erfeben; ober aber, wenn ber

KurS am ©i|e ber fantonaten SRititärbehorbe
ftattfinbet, beibei zur ©inft*t ber eibgen. 3ttfpeftoren
bereit zu halten.

©enehmigen ©ie bie Berft*emng unferer »oll*
fommenen Ho*a*tuug.

©er Borfteher
beS eibgen. SRilitärbepartemeittS:

©tämpfli.

IV.

KreiSfdreiben an bie (_bef§ ber ©pe&ialwaffen
unb bie ^nfpeftoren ber eibgen* Snfeinterie*

(Born 1. Slpril.)

Sit.! Um ben Unregetmäßigfeiteit, wel*e bei ben

SRilitärwieberhotuttgSfurfeu, bezügli* auf bie ©tärfe
ber taftif*ett ©inheiten, ft* zeigen, mehr entgegen=»

Zuwirfeu uub eitte f*ärfere Kontrolle zwif*en ©tamm*
fotttrotte ttnb SßräfenzetatS, über fatttottate ©ifpen*
fationett k. zu üben, werben ©ie beauftragt, bti jeber

3nfpeftion ftd) bit ©tammfontrotte beS betreffenben

KorpS, fowie ein RameitS»erzei*niß ber Slbwefenben,

mit Slngabe ob uub auS wet*eu ©rünbeu fte bi*

fpenftrt würben, ft* »orweifen zu laffett.
©en Kontrotten* unb SßräfenzetatS werben ©ie in

3hrem 3ufpeftiottSberi*te neben einanber aufführen
uub baS RamettSüerzei*ttiß ber get)lenben bem Be*

ri*te anf*ließeu.
Bei ben SRannfdjaftSetatS ift au* anzumerfen,

auS wel*en 3at)rgängen bte betreffettbe taftif*e ©in*
bjtit zufammengefe^t ift.
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ll.
Kreisschreiben an die Militärbehörden der Kantone.

(Vom 31. März.)

Tit. î Es fällt dem unterzeichneten Departemente je

länger je mehr auf, wie ungleichmäßig die Rekrutirung

dcr verschiedenen Waffengattungen in den

Kantoncn stattfindet, d. h. höchst ungleichmäßig in
Beziehung auf die jährliche Rekrutenzahl und die

nämliche Erscheinung ist bereits zum Gegenstande

von Bemerkungen und Aufträgen in dcn eidgen.

Räthen geworden.
Um die nöthigen Materialien zur Aufklärung des

Sachverhaltes zu sammeln, ersucht Sie das

unterzeichnete Departement gefälligst um die Beantwortung

folgender Fragen:
1. Welche Zahl von Rekruten der verschiedenen

Waffen bat Ihr Kanton seit dem Jahre 1852 jährlich

in dic cidgen. Rekrutenschulen gesandt oder selbst

instruirt, und wclche Zahl dieser Rekruten hat er
den Korps wirklich zugetheilt?

2. Welches ist die Zahl der jährlich Uebergetre-
tencn in die Reserve und in die Landwehr?

Die Beantwortung dieser Fragen geschieht durch

Ausfüllung des beigeschlossenen Formulars.
3. Auf welchen Jahreszeitpunkt wird die

Generalmutation in den Stammkontrollen vorgenommen oder

abgeschlossen, d. h.

s. Wann werden die im Laufe des Jahres in-
struirten Rekruten in den Stammkontrollen dcn

einzelnen taktischen Einheiten zugeschrieben?
b. Wann werden die übergetretenen Auszüger in

den Auszügerkontrollen ab- und der Reserve

zugeschrieben?

o. Wann wird die aus der Reserve tretende

Mannschaft von dieser ab- und der Landwehr
zugeschrieben?

à. Wann findet die Abschreibung aus den Etats
der Landwehr statt?

4. Finden diese jährlichen Zu- und Abschreibungen

oder Eintheilungen und Ausscheidungen für alle

hier genannten Militärklassen (Rekruten, Auszug,
Reserve und Landwehr) je auf dcn nämlichen
Zeitpunkt statt?

5. Sind auf den Mannfchaftsetats, welche die

Kantone alljährlich bis spätestens Ende Jenner
einzusenden haben, die Zu- und Abschreibungen für das

abgelaufene Jahr bereits enthalten, in den

eingesendeten Mannschaftsetats für 1. Jänner 1863 z. B.
die Rekruten von 1862 bereits inbegriffen u. f. w.?

Die Antworten auf obige Fragen, die auf der

Rückseite des Formulars wiederholt sind, wollen Sie
dort gefälligst beifetzen.

Mit Hochachtung!
Der Vorsteher

des eidgen. Militärdepartements:

Stampfl!.

III.

Kreisschreiben an die Militärbehörden der Kantone.

(Vom 1. April.)

Tit.! Es erzeigt sich, daß bei den Militärwieder-
holungskurscn die betreffenden taktischen Einheiten
hie und da überzählig, häufiger aber noch in
mangelhaftem Bestände, jedenfalls in den verschiedenen

Kantonen höchst ungleichmäßig stark einrücken.

Um desfalls eine genauere Kontrolle üben zu könncn

und den eidgen. Jnspektorrn die desfallsigc Arbeit

zu ermöglichen, ersuchen wir Sie:
s. Die Kommandanten der taktischen Einheiten von

Spezialwaffcn, welche zu eidg. Wiederholungs-
kurscn beordert werden, mit der Stammkontrolle der

betreffenden taktischen Einheiten zu verschen und
zugleich mit einem Namensverzeichnisse derjenigen Mannschaft,

welche auf dei5 Stammkontrolle steht, aber nicht
in den Wiederholungskurs einrückt, mit Angabe, ob

sie davon dispensirt worden und aus welchen Gründen.
K. Die Kommandanten von taktischen Einheiten

der Infanterie, welche in kantonale oder

eidgenössische Wiedcrholungskurse rücken, mit der Stammkontrolle

und cincm nämlichen Verzeichnisse der

Fehlenden, wie oben zu versehen; oder aber, wenn der

Kurs am Sitze der kantonalen Militärbehörde
stattfindet, beides zur Einsicht der eidgen. Inspektoren
bereit zu halten.

Genehmigen Sie die Versicherung unserer
vollkommenen Hochachtung.

Der Vorsteher
des eidgen. Militärdevartements:

Stämpfii.

IV.

Kreiöschreiben an die Chefs der SpezialWaffen
und die Inspektoren der eidgen. Infanterie.

(Vom 1. April.)

Tit. Um den Unregelmäßigkeiten, welche bei den

Militärwiederholungskursen, bezüglich auf die Stärke
der taktifchen Einheiten, sich zeigen, mehr entgegen-.

zuwirken und eine schärfere Kontrolle zwifchcn Stammkontrolle

und Präfenzetats, über kantonale
Dispensationen :c. zu üben, werden Sie beauftragt, bei jeder

Inspektion sich die Stammkontrolle des betreffenden

Korps, sowie ein Namensverzeichniß der Abwesenden,

mit Angabe ob und aus welchen Gründen sie

dispensirt wurden, sich vorweisen zu lassen.

Den Kontrollen- und Präsenzetats werden Sie in
Ihrem Jnspektionsberichte neben einander aufführen
und das Namensverzeichniß der Fehlenden dem

Berichte anschließen.

Bei den Mannschaftsetats ist auch anzumerken,

aus welchen Jahrgängen die betreffende taktische Einheit

zusammengesetzt ist.
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SSei ben taftifdjen (Sittfyelten, bei welken eine eibg.

Snfpeftton nicfyt ftattfinbet, motten <5ie fid) bie obi=

gen fRitttjettungen »on ben betreffenbeu fantonaten

SRilitärbebörben machen unb folebe an bai nntex-

Zeichnete Departement gelangen laffen.
Sin bie ßantonatmilitärbetjorben ift bie zur SluS=

fübrung beS Obigen nbtt)ige Sßeifuug ergangen, mit
ßreiSfcbreiben »on heutigem Sage, mooou ein (§rcm=

plax beigelegt mirb.
©enet)tnigen ©ie, Sit., bie SSerftd)erung »orzüg=

lieber &ocbad)tuttg.
Der ©orftetjer

beS eibgen. 5RilitärbepartementS:
©tämpfli.

ÄreiSfdjreibett an Ut 2Jtflitärk&örben ber Kantone*

(Vom 17. Slpril.)

Sit.! Der Slrtifel 10 beS ©efefceS betreffenb ci=

nige Slbätiberuugett ber SRilitärorgattifatioit »om 15.

3uti 1862 fd)reibt befanttttid) öor, baf} oom SBunbe

alliäbriid) eine «Summe auszufegen fei, um als 5ßrä=

mien für bie @d)iefntbungett beS eibgenofftf^en |)ee=

reS oermenbet ju merbenj über bie Slrt unb äöeife

ber Sßräutienttertljettuttg ^abc ber SßwibeSratt) baS

Rubere zu beftimmen.
Die 5$ottziet)ung biefer (_ efe^eSbeftimmung bezüg=

lid) auf bie ©pezialwaffen ift »erfudjSmeife für bit
biefjiäbrigeit eibgen. ßurfe angeorbnet. 2öaS bie

Infanterie betrifft, fo fann für baS gegenwärtige

Saljr bie ©efefceSoollzieljung noeb nid)t itt itjretn
oollett Umfange ftattfinben; bagegen l)at ber 23um=

beSratt) bem Departemente bie @rmäd)tigung ertbeilt,
»erfud)Smeife oor^ugeben, in bem ©inne, bafi itt \e-
bem Äatttone etitmeber ie für eine Refrutettfd)ute,
ober aber für einzelne SBteberr/olungSfurfe, ober für
beibeS gugtei^, grämten auszufegen ftnb, im burd)-
febnittlicben betrage oon 30 ©entimeS per SRann.

SSon biefett 30 (SetitimeS ftttb 20 (St. px mäßigen

greifen für baS ©inzeltifeuer uub 10 (St. für baS

SRaffenfeuer ie einer Kompagnie ober eineS SßetotottS

Zu öermenbeu. Rimmt man p 35. eine Refruten=

fd)ule »ou 300 SRantt an, fo ftttb als ©ct)ie$prä-
mien bifponibet %x. 90; baoon falten %x. 60 auf Ramien

für baS Einzelfeuer etma in fotgenber Slbftufung:
2 Prämien zu ie %x. 5. — maebt $r. 10

3 ii ii >i ,i 4.- n i, 12

3 ii ii ii „ 3.- ii „ 9

6 ii n ii „ 2.50 ii „ 15

10 » n ii ii 1.40 n i, 14

Sotal 24 Prämien maebt %x. 60

©obann werben bie übrigen %t. 30 zu Prämien
für baS 9Raffettfeuer »erroeubet, etma wie folgt:

gr. 10 für baS befte ©djnetlfeuer,

„ 10 „ „ „ SßelotouSfcuer,

„ 10 „ „ „ (Sarrefeuer.

%\ix 3t>reu Danton nuu beftimmen mir

für meiere ©dnefjprämien öott je 30 Centimes per
SRantt in obigem ©inne zur Difpefttion geftetlt
werben.

3ßir überlaffett cS Stjnen, ben RefrutenfurS unb
bie betreffenben SBiebertjolnugSfurfe, in melden bit
Prämien anzuwenben ftttb, zum Voraus zu btytieb-
uen unb bem eibgen. Snfpeftor baoon Slnzeige zu
mad)ett.

Rubere Vorfcfyriftctt über bie Durd)fi%ung biefer

»erfud)Sweifeit ^rämienatnvenbung geben'mir ntdjt,
fonbern überlaffen Styxen alte ttätjerit Slttorbttungeu,
wobei mir nur wünfcfyett, baf} bie oben attgebeutete

Ridjtuug mogtidjft eingehalten merbe.

Ueber baS (Srgebttifj ber Verfudje wüufc&ett mir
einen moglicfyft geitaueu 33erid)t, worin namentlich

attzugebeu ftttb:

1. Die 3atjl ber Stjcilnebmcr an ben betreffen^
ben «Schuten ober $urfeu;

2. bie ßafyl bex »ott iebem üRattne getanen
©cbüffe im ©nzetufeuer uttb im 5Raffeu=

feuer;

3. Sreffer int Einzeln^ unb im 2Raffettfeuer nad)

©efammtzatjl uub iu Prozenten.

4. ßal)l uub Rameu ber 5ßrämirten, mit Sln¬

gabe ber ausgerichteten Sßrämienbeträge.

Die Vergütung ber »on bett föantoneu auSgerid)=

teteu Sßrämtenbeträge wirb burd) baS eibgett. £>ber=

friegSfommiffariat erfolgen, fobalb biefer Sericbt eln=

gelangt fein wirb.

Da bie biefiiäfjrigen Verfucfoe bazu bieuen fotten,

ftdjere Erfahrungen zu fammeltt für bit Ertaffung
einer beftnitiöen Verorbnung für bit ßufuuft, fo

mirb eS unS lieb fein, mit bem nämlichen S8erid)te

Zuglei^ 3^re SBemerfuttgen unb Slnftcbten über bie

beSfattS aufzuftellenben fünftigeti Rormeti zu »er=

nehmen.

©ettebmigett ©ie bie $erftd)eruttg uuferer öoll-
fommenen |)oct)ac^tung.

Der $orftet)er
beS eibgen. SRititärbepartementS:

©tämpfli.
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Bei den taktischen Einheiten, bei welchen eine eidg.

Inspektion nicht stattfindet, wollen Sie sich die obigen

Mittheilungen von den betreffenden kantonalen

Militärbehörden machen und solche an das

unterzeichnete Departement gelangen lassen.

An die Kantonalmilitärbehörden ist die zur
Ausführung des Obigen nöthige Weisung ergangen, mit
Kreisschreibcn von heutigem Tage, wovon ein Exemplar

beigelegt wird.
Genehmigen Sie, Tit., die Versicherung vorzüglicher

Hochachtung.
Der Vorsteher

des eidgen. Militärdepartements:
Stämpfii.

V.

Kreisschreibcn an die Militärbehörden der Kantone.

(Vom 17. April.)

Tit.! Der Artikel 10 des Gesetzes betreffend

cinige Abänderungen der Militärorganisation vom 15.

Juli 1862 schreibt bekanntlich vor, daß vom Bunde

alljährlich eine Summe auszusetzen sei, um als Prämien

für die Schießübungen des eidgenössischen Heeres

verwendet zu werden; über die Art und Weise

der Prämienvertheilung habe dcr Bundesrath das

Nähere zu bestimmen.

Die Vollziehung dieser Gesetzesbestimmung bezüglich

auf die Spezialwaffen ist verfuchsweife für die

dießjährigen eidgen. Kurse angeordnet. Was die

Infanterie betrifft, so kann für das gegenwärtige

Jahr die Gesetzesvollziehung noch nicht in ihrem
vollen Umfange stattfinden; dagegen hat der

Bundesrath dem Departemente die Ermächtigung ertheilt,
verfuchsweife vorzugehen, in dem Sinne, daß in
jedem Kantone entweder je für eine Rekrutenschule,

oder aber für einzelne Wiederholungskurse, oder für
beides zugleich, Prämien auszufetzen sind, im
durchschnittlichen Betrage von 30 Centimes per Mann
Von diesen 30 Centimes sind 20 Ct. zu mäßigen

Preisen für das Einzelnfeuer und 10 Ct. für das

Massenfeuer je einer Kompagnie oder eines Pelotons

zu verwenden. Nimmt man z. B. eine Rekrutenschule

von 300 Mann an, fo sind als Schießprämien

disponibel Fr. 90; davon fallen Fr. 60 auf Prämien

für das Einzelfeuer etwa in folgender Abstufung:
2 Prämien zu je Fr. 5. — macht Fr. 10

3

3
6

10

3.—
2. 50

1.40

Total 24 Prämien macht

„ 12

„ 9

„ 15

„14
Fr. 60

Sodann werden die übrigen Fr. 30 zu Prämien
für das Massenfeuer verwendet, etwa wie folgt:

Fr. 10 für das beste Schnellfeuer,

„ 10 „ „ „ Pelotonsfcuer,

« 10 „ „ „ Carrefeuer.

Für Ihren Kanton nun bestimmen wir

für welche Schießprämien von je 30 Centimes per
Mann in obigem Sinne zur Disposition gestellt
werden.

Wir überlassen es Ihnen, den Rekrutenkurs und
die betreffenden Wiederholungskurse, in welchen die

Prämien anzuwenden sind, zum Voraus zu bezeichnen

und dem eidgen. Inspektor davon Anzeige zu
machen.

Nähere Vorschriften über die Durchführung diefer

versuchsweisen Prämienanwendung geben" wir nicht,
sondern überlassen Ihnen alle nähern Anordnungen,
wobei wir nur wünschen, daß die oben angedeutete

Richtung möglichst eingehalten werde.

Ueber das Ergebniß der Versuche wünschen wir
einen möglichst genauen Bericht, worin namentlich

anzugeben sind:

1. Die Zahl der Theilnehmer an den betreffen¬
den Schulen oder Kursen;

2. die Zahl der von jedem Manne gethanen
Schüsse im Einzelnfeuer und im Massenfeuer;

3. Treffer im Einzeln- und im Massenfeuer nach

Gesammtzahl und in Prozenten.

4. Zahl und Namen der Prämirten, mit
Angabe der ausgerichteten Prämienbeträge.

Die Vergütung der von den Kantonen ausgerichteten

Prämienbeträge wird durch das eidgen.

Oberkriegskommissariat erfolgen, sobald dieser Bericht
eingelangt sein wird.

Da die dießjährigen Versuche dazu dienen sollen,

sichere Erfahrungen zu sammeln für die Erlassung
einer definitiven Verordnung für die Zukunft, so

wird es uns lieb sein, mit dem nämlichen Berichte

zugleich Ihre Bemerkungen und Ansichten über die

desfalls aufzustellenden künftigen Normen zu
vernehmen.

Genehmigen Sie die Versicherung unserer
vollkommenen Hochachtung.

Der Vorsteher
des eidgen. Militärdepartements:

Stämpfii.
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